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Vorwort des Bürgermeisters

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
verehrte Besucherinnen und Besucher der Siegener Friedhöfe,

Sie halten den neuen Friedhofswegweiser der Stadt Siegen in Händen,
der Ihnen Informationen zu allen Siegener Friedhöfen liefert und gleich-
zeitig Ratgeber für den Trauer- und Bestattungsfall sein will.
Friedhöfe als Stätten der letzten Ruhe sind nicht nur Orte der Trauer und
würdigen Stille, sondern auch solche der Hoffnung. Sie sind sogar Orte
des Lebens und der Begegnung. Viele Menschen schätzen insbesondere
aufgrund des alten Baumbestandes die Siegener Friedhöfe als grüne
Erholungsräume und kulturelle Kleinode. Hier vollziehen sich Begeg-
nungen zwischen Trauernden und Spaziergängern. Gefühle werden 
ausgetauscht und menschliche Wärme vermittelt. Der Friedhof ist auch
ein Treffpunkt für die Bevölkerung der Stadt oder des jeweiligen Stadt-
teiles. Auch ein Teil der Stadtgeschichte wird hier lebendig. Die Friedhöfe
erzählen von den letzten Ruhestätten bekannter Familien und Persön-
lichkeiten. 

Der integrierte Ratgeber für den Trauer- und Bestattungsfall soll Ihnen
eine Hilfe anbieten, Ihre Angelegenheiten rechtzeitig zu regeln und bei
einem Todesfall in der Familie den nächsten Angehörigen quasi eine
„Prüfliste“ an die Hand zu geben, damit Sie nicht in der ersten sehr
belastenden Phase der Trauer wichtige Dinge für die Bestattung ver-
gessen.

Die reich bebilderte Broschüre enthält viel Wissenswertes zu den Siege-
ner Friedhöfen, zu Bestattungen und deren Formalitäten. Bewahren Sie
deshalb diesen Wegweiser auf, damit Sie ihn als Informationsquelle 
nutzen können.

Ihr 

Ulf Stötzel 
Bürgermeister
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Branchenverzeichnis
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Allgemeines zu Siegener Friedhöfen

Allgemeine Friedhofsstruktur in der Stadt Siegen

I
m Stadtgebiet von Siegen befinden sich 36 

Friedhöfe in kommunaler Trägerschaft, die von
der Grünflächenabteilung als Friedhofsverwal-

tung angelegt, unterhalten und betrieben werden. Davon
sind allerdings zehn geschlossene Friedhöfe, auf denen nur
noch Beisetzungen aufgrund geltender Rechte in vorhande-
nen Grabstätten möglich sind. Außerdem befinden sich im
Stadtgebiet zwei Friedhöfe für die Opfer von Krieg- und
Gewaltherrschaft (neben den Kriegsgräberfeldern auf den
anderen Friedhöfen) und ein jüdischer Friedhof.

Auf den Friedhöfen im Stadtgebiet mit einer Gesamtgröße
von ca. 730 000 m2 befinden sich etwa 65 000 Gräber. 

Der Anteil der Urnenbestattungen (derzeit ca. 50 %) an den
Gesamtbestattungszahlen (etwa 1200 jährlich) ist weiter an-
steigend. 

Die dezentrale Struktur des Friedhofswesens mit seinen
ungewöhnlich vielen Begräbnisplätzen erklärt sich aus der
geschichtlichen Entwicklung der Stadt Siegen als
Zusammenschluss vieler vormals selbstständiger Städte und
Gemeinden.

Der hierdurch bedingte höhere Aufwand für die Unterhal-
tung und Pflege der Friedhöfe bedeutet auf der anderen
Seite jedoch auch, dass für alle Siegener Bürgerinnen und
Bürger ein Begräbnisplatz in Wohnortnähe angeboten wer-
den kann. 

Die Bedeutung der Friedhöfe

Friedhöfe sind Orte für Bestattungen.

Seit Menschen auf dieser Erde leben, bestatten sie ihre
Toten. Wenn möglich, werden die Gräber gekennzeichnet
und geschützt. 

Die Ehrung der Verstorbenen gehört zu den ältesten kultur-
historischen Überlieferungen aus vorchristlicher und christ-
licher Zeit. Äußerer Ausdruck dieser Totenehrung ist die
Anlage und Unterhaltung von Grabstätten.

Gestaltungsziel für die Friedhöfe im Stadtgebiet ist der
„Grüne Friedhof“. Die parkartigen Grünanlagen bieten den
Rahmen für die Angehörigen, um in Würde Abschied zu
nehmen, und sind Orte der Ruhe, des Trostes und der
Begegnung. Neben der sozialen Bedeutung für die Hinter-
bliebenen erfüllen besonders die größeren innerstädtischen
Friedhöfe als grüne Oasen wichtige ökologische Funktionen
für die Tier- und Pflanzenwelt und das Stadtklima.  Die
Stadt Siegen ist bemüht, den Friedhöfen aller Stadtteile
ihren eigenständigen Charakter zu bewahren. Dabei soll
auch die sich wandelnde Bestattungskultur und die beim
Tod eines Menschen erforderliche Pietät angemessen
berücksichtigt werden.
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Allgemeines zu Siegener Friedhöfen

Regeln für die Nutzung der Friedhöfe

J
eder hat sich auf den Friedhöfen der Würde

des Ortes entsprechend zu verhalten. 
Gleichwohl bedarf es eines Regelwerkes,

welches den unterschiedlichen Ansprüchen und
Vorstellungen der Friedhofsnutzer einen Rahmen gibt. Des-
halb hat die Stadt Siegen eine Friedhofssatzung erlassen, in
der alle Verhaltens- und Nutzungsfragen geregelt sind.
Unter der Vorgabe, dass sich die einzelne Grabstätte harmo-
nisch in die Gesamtanlage einfügt und die Würde des
Friedhofs gewahrt bleibt, haben die Angehörigen einen gro-
ßen Gestaltungsspielraum bei der Anlage und der gärtneri-
schen Herrichtung der Grabstätten.
Den vollständigen Text der Friedhofssatzung finden Sie im
Internet unter: www.siegen.de, Rubrik Bürgerservice/Orts-
recht.

Derzeit mögliche Grabarten gemäß Friedhofssatzung

Die derzeit gültige Fassung der Friedhofssatzung der Stadt
Siegen sieht folgende Bestattungsarten vor:

• Reihengrabstätten

• Reihengrabstätten als Rasengräber*

• Urnenreihengrabstätten

• anonyme Reihengrabstätten für Särge* 
(nur Lindenbergfriedhof)

• anonyme Reihengrabstätten für Tot-/Fehlgeburten* 
(nur Lindenbergfriedhof)

• anonyme Reihengrabstätten für Urnen* 
(nur Lindenbergfriedhof)

• Wahlgrabstätten an Hauptwegen oder in besonderer Lage
und an Nebenwegen

• Wahlgrabstätten als Grabkammersystem 
(nur Stockfriedhof und Geisweider Friedhof)

• Urnenwahlgrabstätten

• Urnenwahlgrabstätten als Rasengräber*

• Ehrengrabstätten

* Die Rasenpflege erfolgt durch die Friedhofsverwaltung

Für die Erdbestattungen gilt ein genereller Sargzwang. 

Die Ruhezeiten sind 

• bei Körperbestattungen 30 Jahre

• bei Körperbestattungen und Aschen im Grabkammer-
system mindestens zwölf Jahre

• bei Aschen und Verstorbenen bis zum vollendeten fünften
Lebensjahr 20 Jahre.

Lindenbergfriedhof – Denkmal für tot- und fehlgeborene
Kinder.
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Wahlgräber
(1-4 Stellen)

Wahlgräber
als Grabkammer

Urnen-
wahlgrab

Urnen-
rasengrab

Friedhöfe der Stadt Siegen – Grabarten

Bestattungs-
möglichkeiten

Nutzungszeit

Größe

Je Grabstelle 1 Sarg
+ 2 Urnen ODER
6 Urnen

30 Jahre
Nachkauf möglich

1,20 m x 2,60 m
(je Stelle)

2 Särge
+ 4 Urnen 

12 Jahre
Nachkauf möglich

1,40 m x 2,80 m

4 Urnen

20 Jahre
Nachkauf möglich

1,20 m x 1,20 m

2 Urnen

20 Jahre
Nachkauf möglich

2

Reihengrab
Erwachsene

Reihengrab
als Rasengrab

Anonymes
Reihengrab

Reihengrab
Kind bis 5 Jahre

Bestattungs-
möglichkeiten

Nutzungszeit

Größe

1 Sarg
+ 2 Urnen in den
ersten 10 Jahren

30 Jahre
kein Nachkauf 

0,90 m x 2,00 m

1 Sarg
+ 2 Urnen in den
ersten 10 Jahren

30 Jahre
kein Nachkauf 

1 Sarg
+ 2 Urnen in den
ersten 10 Jahren

30 Jahre
kein Nachkauf 

1 Sarg

20 Jahre
kein Nachkauf

0,70 m x 1,40 m

1 Urne

20 Jahre
kein Nachkauf 

0,90 m x 1,00 m

Urnen-
reihengrab

Anonymes
Urnenreihengrab

1 Urne

20 Jahre 
kein Nachkauf 
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Die Friedhofsverwaltung – Ihre Ansprechpartner

D
ie Friedhofsverwaltung innerhalb der Grün-
flächenabteilung ist im Verwaltungsgebäude 

Fludersbach 56, 57074 Siegen, untergebracht. Hier
bekommen Sie sowohl telefonisch als auch persönlich alle
Auskünfte hinsichtlich Bestattungen, Grabstätten und Fried-
hofsunterhaltung. Auch werden Anregungen und Beschwerden
entgegengenommen, geprüft und das Erforderliche schnellst-
möglich veranlasst. 
Während der normalen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
Siegen geben Auskunft:

Nicole Peter, Telefon 404-4805, 
E-Mail: n_peter@siegen.de

Sie ist zuständig für allgemeine Aus-
künfte und die Entgegennahme von
Anregungen und Beschwerden. Frau
Peter kümmert sich gleichzeitig um eine
elektronisch geführte Friedhofs- und
Grabdatei und hält diese auf dem lau-
fenden. Sie kümmert sich auch um
Beschwerden bei ungepflegten Gräbern.

Steffen Söder, Telefon 404-4806, 
E-Mail: s_soeder@siegen.de

Er gibt allgemeine Auskünfte zur Fried-
hofssatzung und nimmt gleichzeitig
Anregungen und Beschwerden sowohl
für den Bereich der Friedhöfe als auch
für den Bereich der Grünanlagen und
Spielplätze entgegen.

Martina Schmallenbach, 
Telefon 404-4807, 
E-Mail: m_schmallenbach@siegen.de

Sie ist zuständig für die Vergabe von
Bestattungsterminen und hält von daher
engen Kontakt zu allen beteiligten
Bestattern. Gleichzeitig ist Frau Schmal-
lenbach für die Rechnungsstellung der
Bestattungsgebühren zuständig, dient
aber auch in allen Fragen der Friedhöfe
als Ansprechpartnerin.

Rüdiger Weiel, Telefon 404-4850, 
E-Mail: r_weiel@siegen.de

Er ist für die Planung und Durchführung
von Erweiterungs- und Umgestaltungs-
maßnahmen auf den Friedhöfen zustän-
dig. Mit der Pflege- und Instandhaltung
der Friedhofsanlagen stellt er sicher,
dass die Bestattungen in würdigem Rah-
men möglich sind und die Friedhöfe ein
gutes äußerers Erscheinungsbild abge-
ben. Herr Weiel ist auch Ansprechpart-
ner für die Angehörigen sowie für
Bestatter und Steinmetze, bei der Gestal-
tung der Grabstätte und die Genehmi-
gung der Grabanlage. 



SFSfksdlfkslwir,yxkfslfkTrauer tut weh…

Wir stehen Ihnen bei!
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Grabma le
Grabe in f assungen
Restaur ierung  +  P f l ege
Nachbeschr i f tungen
Grabma lvorsorge
Wir beraten Sie gerne,
persönlich und fachkundig.

Unsere große neu gestaltete Ausstellung ist auch 
außerhalb der Geschäftszeiten zur Besichtigung geöffnet

vertrauen • planen • gestalten

 Siegen Eiserfeld In der Kohlenbach 1
 Tel. 0271 38 43 00        Fax 0271 38 43 013

 www.velte-steinmetz.de

Konzerte, Ausstellungen, Sportveranstaltungen,

Restaurants Alle Biergärten, Bringdienste,

Sportstudios, Kartbahnen Infos Schwimm-

bäder, Saunen über Vereine, Hotels, Camping-

plätze, Ferienwohnungen, Museen Ihre Theater,

Stadtpläne, Wetter Stadt Routenplaner,

Radarfallen, Fabrikverkäufe, Immobilien, Jobs …

Ihre Stadt. 

Ihr Leben. 

Ihre Seite.
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Friedhöfe in Siegen

Geisweider Friedhof im Stadtteil Siegen-Geisweid,

Wartburgstraße

D
er Geisweider Friedhof liegt inmitten von 
Wohngebieten und ist in den letzten 15 Jahren

durch Erweiterungsflächen so ergänzt worden,
dass der Platzbedarf für Bestattungen in den nächsten Jahr-
zehnten gesichert ist. Als Besonderheit für den Geisweider
Friedhof ist zu erwähnen, dass hier die Wahlgrab-Bestat-
tungen in Grabkammern übereinander durchgeführt werden
und hierfür nur eine Ruhezeit von zwölf Jahren festgelegt
ist. 

Größe des Friedhofs: ca. 68 000 m2

Anzahl der vorhandenen Gräber: ca. 7500
Jährliche Bestattungen: ca. 130
Ehrenanlage integriert: ja

Vorstellung der größten Friedhöfe in Siegen
Wie bereits erwähnt, verfügt die Stadt Siegen über insge-
samt 36 Friedhöfe in kommunaler Trägerschaft.

Im Nachfolgenden werden die sechs größten Friedhöfe vor-
gestellt, die eine besondere Bedeutung und Funktion für
den jeweiligen Stadtteil darstellen. Die Vorstellung der ein-
zelnen Friedhöfe erfolgt in Wort, Plan und Bild. Die Rei-
henfolge ist von Nord nach Süd festgelegt. 

Wahlgräber mit Grabkammern
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Das schönste Denkmal, 

das ein Mensch

bekommen kann, 

steht in den Herzen 

der Mitmenschen.

Albert Schweizer
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Friedhöfe in Siegen

Stockfriedhof im Stadtteil Siegen-Weidenau,

Stockweg

D
er Stockfriedhof weist ebenfalls eine Lage
innerhalb verschiedener Wohngebiete auf. Er-

weiterungsmöglichkeiten bestehen nicht mehr, so
dass vor Jahren auch hier für Bestattungen in Wahlgräbern
das Grabkammersystem eingeführt wurde. Dadurch konnte
erreicht werden, dass alle Bestattungen in diesem Bereich
heimatnah erfolgen können.

Größe des Friedhofs: ca. 63000 m2

Anzahl der vorhandenen Gräber: ca. 7000
Jährliche Bestattungen: ca. 130
Kriegsgräberanlage integriert: nein

Friedhofshalle mit Glockenturm

Wahlgräber mit Grabkammern
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Rufen Sie uns an…

…wir helfen gerne!



13

Friedhöfe in Siegen

Lindenbergfriedhof in Siegen-Mitte,

Frankfurter Straße

D
ie Gründung des Lindenbergfriedhofs geht auf 
das Jahr 1857 zurück. Der Friedhof liegt in

Hanglage und grenzt teilweise an Wohngebiete,
Industriegebiete und freie Landschaft. In den letzten 15
Jahren ist der Friedhof um erhebliche Flächen vergrößert
worden, um nicht nur alle Bestattungsarten realisieren zu
können, sondern auch zentral für Siegen anonyme Grab-
felder für Särge und Urnen anzubieten. Im Jahr 1996 wur-
den moslemische Grabfelder eingerichtet und im Jahr 2003
ein neues Grabfeld für Tot-/Fehlgeburten gestaltet.

Innerhalb des Friedhofs befindet sich der so genannte Gruf-
tenweg, der aus historischen, aufwändig gestalteten Grab-
stätten aus dem 19. und 20. Jahrhundert besteht. Dieser Teil
des Friedhofs steht unter Denkmalschutz.

Am oberen Rand des Friedhofs befindet sich ein ebenfalls
unter Denkmalschutz stehender Judenfriedhof.
Größe des Friedhofs: ca. 204000 m2

Anzahl der vorhandenen Gräber: 
ca. 17900
Jährliche Bestattungen: ca. 380
Ehrenanlage integriert: ja

Neue Friedhofshalle

Gruftenweg



SFSfksdlfkslwir,yxkfslfk
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Friedhöfe in Siegen

Kriegsgräber Zweiter Weltkrieg

Hermelsbacher Friedhof in Siegen-Mitte, 

Hermelsbacher Weg

D
er Hermelsbacher Friedhof, als zweiter großer

..Friedhof der Kernstadt Siegen, wurde im Jahre
1912 eingerichtet. Der Friedhof liegt am Ende

eines Wohngebietes und grenzt unmittelbar an große Wald-
flächen. Ein alter Baumbestand aus der Gründerzeit ist
noch weitestgehend vorhanden, der dem Friedhof einen
waldartigen Charakter gibt. Auf dem Friedhof wurden 1109
Kriegsopfer der beiden Weltkriege bestattet.
Die Ehrengrabfelder werden auf Dauer von der Stadt Siegen
unterhalten und gepflegt.

Auf dem Friedhof befindet sich ein jüdisches Gräberfeld.

Größe des Friedhofs: ca. 111000 m2

Anzahl der Gräber: ca. 10 000
Jährliche Bestattungen: ca. 135
Ehrenanlage integriert: ja
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Trauer tut weh…

…aber sie heilt auch die Wunden, die durch den Verlust eines Menschen entstanden sind.
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Friedhöfe in Siegen

Gilbergfriedhof in Siegen-Eiserfeld, Gilbergstraße

D
er Gilbergfriedhof liegt in Hanglage oberhalb
eines Wohngebiets in unmittelbarer Nähe der

Autobahn. Der Friedhof wurde in den letzten 25
Jahren in mehreren Stufen erweitert. Auch in den kommen-
den Jahren müssen neue Grabfelder auf den Erweiterungs-
flächen angelegt werden. Besonderer Blickfang ist die im
Jugendstil gestaltete Trauerhalle.

Größe des Friedhofs: ca. 26000 m2

Anzahl der Gräber: ca. 2800
Jährliche Bestattungen: ca. 70
Ehrenanlage integriert: ja

Friedhofshalle und Haupteingang



18

Friedhöfe in Siegen

Neuer Friedhof in Siegen-Niederschelden,

Hubenfeldstraße

D
er Friedhof Niederschelden (neu) liegt auf einer 
Bergkuppe inmitten von Wohngebieten. Alle

angrenzenden verfügbaren Flächen wurden im
Jahre 1996 dem Friedhof als Erweiterungsfläche angeglie-
dert. Auf diesen Flächen werden nach Bedarf in den nächs-
ten Jahren zusätzlich Grabfelder angelegt.

Größe des Friedhofs: ca. 26000 m2

Anzahl der Gräber: ca. 2200
Jährliche Bestattungen: ca. 70
Ehrenanlage integriert: ja

Wahlgräber am Hauptweg

Friedhofshalle
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Friedhöfe in Siegen

Geschlossene Friedhöfe
Auf den geschlossenen Friedhöfen sind Beisetzungen nur
noch aufgrund geltender Beisetzungsrechte in vorhandenen
Grabstätten möglich.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Friedhöfe:

– Friedhof Niedersetzen – Friedhof Buchen

– Alter Friedhof – Friedhof Wellersberg
Kaan-Marienborn

– Friedhof Trupbach – Friedhof Hengsbach

– Alter Friedhof Eiserfeld

– Friedhof Am Ritschert, Eisern

– Alter Friedhof Eisern, Eiserntalstraße

– Alter Friedhof Niederschelden

Weitere Friedhöfe in den verschiedenen 

Bestattungsbezirken:

Bestattungsbezirk Nord
– Friedhof Birlenbach

– Friedhof Langenholdinghausen

– Friedhof Dillnhütten

– Friedhof Obersetzen

– Friedhof Sohlbach

– Friedhof Meiswinkel

– Haardter Friedhof

Bestattungsbezirk Mitte-Ost
– Friedhof Kaan-Marienborn

– Friedhof Feuersbach

– Friedhof Bürbach

– Friedhof Volnsberg

– Friedhof Breitenbach

Bestattungsbezirk Mitte-West
– Friedhof Seelbach

– Friedhof Achenbach

– Friedhof Gosenbach

– Friedhof Oberschelden

Bestattungsbezirk Süd
– Burgbergfriedhof, Eisern

Friedhofshalle Hermelsbach
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Der Sterbefall

D
er Tod eines nahen Angehörigen bedeutet für
die Hinterbliebenen, dass genau in der Zeit des

größten Schmerzes und der Trauer über den
Verlust wichtige Entscheidungen für die Bestattung und die
Grabstätte getroffen werden müssen. Besondere Bedeutung
kommt hierbei der fachkundigen Beratung durch das beauf-
tragte Bestattungsunternehmen zu. 

Hilfreich ist es, sich – wenn möglich, schon im Vorfeld
ohne Entscheidungsdruck – über die verschiedenen Bestat-
tungsmöglichkeiten bei der Friedhofsverwaltung zu infor-
mieren und mit allen Betroffenen die grundsätzlichen Fra-

gen wie Erd- oder Feuerbestattung, Einzel- oder Familien-
grabstätte abzustimmen. Gleichzeitig spielt die Frage eine
Rolle, wer aus der Familie die Verantwortung für die Grab-
stätte (das Nutzungsrecht) übernehmen soll. 

Um den unterschiedlichen Bestattungswünschen Rechnung
zu tragen, bietet die Friedhofsverwaltung eine Vielzahl von
Bestattungsmöglichkeiten an. Diese reichen vom anonymen
Rasengrabfeld bis zur repräsentativen Familiengrabstätte.
Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte diesem Friedhofs-
wegweiser oder Sie wenden sich an die Friedhofsverwal-
tung (siehe Seite 6).

Gilbergfriedhof – Haupteingang Lindenbergfriedhof – Engel mit verlöschender Lebensfackel
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Formalitäten und sonstige Maßnahmen in Stichworten

• den Arzt benachrichtigen, wenn der Tod in der Wohnung
eingetreten ist

• die Todesbescheinigung vom Arzt ausstellen lassen, wenn
der Sterbefall in der Wohnung eingetreten ist

• ein Bestattungsunternehmen mit der Überführung beauf-
tragen (welches auf Wunsch auch fast alle mit einem
Sterbefall verbundenen Behördengänge erledigt)

• die Sterbeurkunde beim Standesamt des Sterbeortes aus-
stellen lassen

• Bestattungsform festlegen (Erd- oder Feuerbestattung,
Wahl- oder Reihengrab)

• Sarg auswählen

• Terminfestlegung bei Stadt und Kirche für die Trauerfeier
und Beerdigung 

• Ausgestaltung der Trauerfeier regeln (Orgelspiel, 
Dekoration, Sarggebinde, Kränze und Handsträuße)

• Terminabsprache mit Druckerei wegen Anzeige

• Zeitungsanzeige (Familienanzeige, Nachruf) verfassen
und bestellen

• Adressen für Anschriften bei Trauerbriefen zusammen-
stellen

• dem Pfarrer oder Trauerredner Informationen über die
verstorbene Person zukommen lassen

• für Beerdigungskaffee Gaststätte, Restaurant oder Café
reservieren

• mit Versicherungen bzw. Sterbekasse abrechnen

• den Tod eines Rentenempfängers beim Postrentendienst
melden

• bei der Rentenversicherungsstelle Vorschusszahlung
beantragen

• Rentenanspruch geltend machen

• Beamtenversorgung und Zusatzversicherung beantragen

• den Sterbefall beim Arbeitgeber melden

• an Trauerkleidung denken

• Angehörige und Freunde benachrichtigen

• Erbschein beantragen und Testament eröffnen lassen

• Wohnung kündigen, Übergabe regeln

• Zeitungen und Telefon ab- oder umbestellen

• Auto und Kfz-Versicherung ab- oder ummelden

• Post umbestellen

• Daueraufträge bei Banken und Sparkassen ändern

• Fälligkeit von Terminzahlungen prüfen

• Vereinsmitgliedschaften kündigen

• Abstellen von Gas und Wasser

• Heizungsanlage regulieren

• bei Bedarf Rechtsanwalt, Steuerberater, Notar einschalten

Lindenbergfriedhof – neue Grabfelder
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Was ist zu tun?

B
ei einem Trauerfall ist es wichtig, zu wissen,
dass die qualifizierten Bestattungsunterneh-
men es als ihre eigentliche Aufgabe ansehen,

den Hinterbliebenen hilfreich zur Seite zu stehen. Das
betrifft entsprechend den an sie gerichteten Wünschen die
Ausrichtung und Durchführung der Bestattung, die Erledi-
gung der Formalitäten bei Behörden, Kirchengemeinden,
Friedhofsverwaltungen und Krankenhäusern.

So wird auch die mündliche Anzeige eines Sterbefalles in
der Wohnung überwiegend durch die Bestatter übernom-
men. 

Die Anzeige eines Sterbefalles kann aber nur dann rei-
bungslos geschehen, wenn die entsprechenden Unterlagen
stets griffbereit sind.

Anzeige beim Standesamt

Jeder Sterbefall ist spätestens am folgenden Werktag nach
dem Todestag dem zuständigen Standesamt anzuzeigen.

Zuständig für die Beurkundung eines Sterbefalles ist das
Standesamt, in dessen Bezirk der Tod eines Menschen ein-
getreten ist. Für die Stadt Siegen ist dies das Standesamt im
Rathaus Siegen, Markt 2. 

Ist der Tod im Krankenhaus eingetreten, so erfolgt die
schriftliche Anzeige durch die dortige Verwaltung. 
Ansonsten ist der Tod mündlich durch einen der nächsten
Angehörigen oder einen beauftragten Bestatter beim Stan-
desamt anzuzeigen.

Erforderliche Urkunden 

Für die Eintragung des Sterbefalles in das Sterbebuch soll-
ten folgende Unterlagen vorgelegt werden:

• Todesbescheinigung und Leichenschauschein des Arztes

• bei mündlicher Anzeige des Todesfalles der Personalaus-
weis des Anzeigenden

• bei Verheirateten oder verheiratet Gewesenen ein Auszug
aus dem Familienbuch vom Standesamt des Wohnortes.
Das Familienbuch beim Standesamt ist nicht zu verwech-
seln mit dem Stammbuch der Familie, das die Eheleute in
ihrem Besitz haben! Dies kann aber zur Eintragung des
Sterbefalles mit vorgelegt werden. Im Zweifel folgende
Urkunden mitbringen: Heiratsurkunde, bei Witwen oder
Witwern die Sterbeurkunde des verstorbenen Partners, bei
Geschiedenen das Scheidungsurteil mit Rechtskraftver-
merk, bei Ledigen die Geburtsurkunde.

Die Vorlage dieser Urkunden ist nicht erforderlich, wenn die
entsprechenden Personenstandsbücher beim Standesamt
geführt werden.

Ihre Ansprechpartner im Standesamt:

Manuela Mattik
Telefon 404-1332, E-Mail: m_mattik@siegen.de

Ursula Schleifenbaum
Telefon 404-1332, E-Mail: u_schleifenbaum@siegen.de

Gabriele Schwanke
Telefon 404-1581, E-Mail: g_schwanke@siegen.de
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Wer bestimmt Bestattungsart und Bestattungsort?

A
rt und Ort der Bestattung richten sich

zunächst nach dem Willen des Ver-
storbenen.

Hat der Verstorbene Wünsche in dieser Hinsicht geäußert,
so vertraut er in der Regel darauf, dass seine Angehörigen
seinen Willen erfüllen werden. Rechtlich bindend sind
jedoch getroffene Anordnungen nur dann, wenn sie als
formgerechter letzter Wille verfasst wurden.

Fehlt es an einer Willensäußerung des Verstorbenen, so
sind die Angehörigen berechtigt, über Art und Ort der
Bestattung und die Einzelheiten zu deren Gestaltung zu
entscheiden. Dabei geht der Wille des überlebenden Ehegat-
ten vor dem aller Verwandten. Hinterlässt der Verstorbene
keinen Ehegatten, so geht der Wille der Kinder oder ihrer

Ehegatten dem der übrigen Verwandten, der Wille näherer
Verwandter dem der entfernteren Verwandten oder des Ver-
lobten vor.

Zuständig für alle mit der Bestattung zusammenhängenden
Friedhofsangelegenheiten ist die Friedhofsverwaltung der
Stadt Siegen, Fludersbach 56, 57074 Siegen. 

Dort werden auch Auskünfte über die verschiedenen
Bestattungsarten (Erd- oder Feuerbestattung, Reihen- oder
Wahlgräber) sowie die Gestaltung von Grabmälern und
Grabeinfassungen erteilt. Auch bezüglich der Höhe der von
der Bestattungsform abhängigen Friedhofsgebühren kann
auf Wunsch Auskunft gegeben werden (Ansprechpartner
siehe Seite 6).

Hermelsbacher Friedhof – Hainbuchenallee
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■ Individuelle Betreuung der Angehörigen durch engagierte Mitarbeiter

■ Keine unnötig langen Wartezeiten

■ Geschmackvoll eingerichtete Abschiedsräume

■ Erledigung aller Formalitäten mit Stadt und Rechtsmedizin

■ Vermittlung von Überführungsdiensten

■ Aktive Hilfe bei allen Fragen und Problemen

Am Lindenberg-Friedhof · 57074 Siegen · Telefon 02741/973859

www.sen-info.de 

Besuchen Sie uns doch im Internet!

Die Internetinformation für Senioren

� Alles rund um die Vorsorge

� Informieren Sie sich über die Angebote 
in Ihrer Stadt oder Ihrem Landkreis

� Umfangreiches Branchenverzeichnis 
mit Top-Einkaufsadressen

� Viele Tipps und Infos zu Gesundheit 
und Ernährung

� Sicherheit im Alltag ...
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Am Grab 

der meisten Menschen trauert, 

tief verschleiert, 

ihr ungelebtes Leben.

Georg Jellinek
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Trauerfeier und kirchliche Beerdigung

W
ar ein Verstorbener Mitglied einer öffent-

lich-rechtlichen Religionsgemeinschaft (zum
Beispiel Evangelische Landeskirche, Römisch-

katholische Kirche) und lässt sich diese Zugehörigkeit durch
die Meldedatei bzw. durch die Heirats- und Familienbücher
beim Standesamt nachweisen, so wird die Konfessionszuge-
hörigkeit in die Sterbeurkunde eingetragen, sofern die
Angehörigen damit einverstanden sind.

Für das Pfarramt, welches für die kirchliche Beerdigung
zuständig ist, gilt dies gleichzeitig als Nachweis, dass der
Verstorbene seiner Kirche bis zum Tod angehörte.

Die nächsten Angehörigen sollten zweckmäßigerweise
direkt mit dem zuständigen Pfarramt Kontakt aufnehmen,

um ein Gespräch zur Vorbereitung der kirchlichen Beerdi-
gung zu vereinbaren.

Falls keine kirchliche Beerdigung gewünscht wird, ist das
beauftragte Bestattungsunternehmen auf Wunsch gerne
bereit, einen Trauerredner zu vermitteln. Gleiches gilt für
Art und Form der Ausgestaltung der Trauerfeier.

Lindenbergfriedhof – Blick zum „Krönchen“ Lindenbergfriedhof – Denkmal an neuer Halle



D
ie fachmännische Pflege für das Grab eines
nahen Angehörigen oder lieben Freundes erfor-

dert viel Zeit und Mühe. Wer fortzieht, körper-
lich den Weg zum Friedhof nicht mehr schafft oder sich aus
anderen Gründen mit der Grabpflege überfordert fühlt,
kann eine Service-Einrichtung der Friedhofsgärtner in
Anspruch nehmen: die Dauergrabpflege. Auch für Men-
schen, die bereits zu Lebzeiten die Möglichkeit in Anspruch
nehmen möchten, für die „Zeit danach“ vorzusorgen und
die individuellen Wünsche zu Bestattung, Grabmal und
Grabpflege festzulegen, bietet sich die Dauergrabpflege an. 

Während bei der Jahrespflege die Leistungen des Friedhofs-
gärtners jährlich neu in Rechnung gestellt werden, beinhal-
tet die Dauergrabpflege die langjährige Pflege eines Grabes. 

So können Sie durch einen Dauergrabpflege-Vertrag sicher-
stellen, dass ein Ihnen anvertrautes Grab ab sofort oder
später oder auch Ihre eigene Grabstelle über viele Jahre
hinweg in einem optimal gepflegten Zustand erhalten wird.
Dieser Service gilt für einen Abschnitt von mindestens 5

Jahren und kann über die gesamte Zeit des Nutzungsrech-
tes an der Grabstätte abgeschlossen werden. 

Dauergrabpflege ist keine Einheitspflege. Sie können indivi-
duell wählen, welche Angebote aus der Servicepalette Ihres
Friedhofsgärtners Sie in Anspruch nehmen möchten: vom
einfachen Sauberhalten der Grabfläche bis zur umfassenden
Gestaltung und Pflege – so zum Beispiel auch den liebevol-
len Blumengruß zu einem besonderen Gedenktag.

Die Berufsorganisation der Friedhofsgärtner wacht über die
Einhaltung der vereinbarten Leistungen. Das Geld wird an
eine Treuhandstelle überwiesen, die für jeden Vertrag ein
gesondertes Treuhandkonto einrichtet. Die Treuhandgesell-
schaft verwaltet die Vertragssumme treuhänderisch, bezahlt
jährlich den Friedhofsgärtner für seine Leistungen und
wickelt eventuelle Nachfolgeregelungen von Friedhofsgärt-
nereien ab. 

26 regionale Dauergrabpflege-Gesellschaften sichern so die
gute und zuverlässige gärtnerische Pflege für Hunderttau-
sende von Grabstätten.

28

Dauergrabpflege – gepflegte Gräber für Jahrzehnte
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Blumenschmuck und Grabbetreuung

O
b nach den Wünschen, die der Verstorbene zu
Lebzeiten geäußert hat, oder nach den Vorstel-

lungen der Angehörigen – für Grün- und Blumen-
schmuck als würdigen Rahmen für eine Trauerfeier sind die
Floristen und Gärtner Ihre direkten Ansprechpartner.

Bei Ihnen finden Sie kompetente Beratung, individuelle
Gestaltungsvorschläge und umfassenden Service; die Um-
setzung Ihrer Vorgaben steht dabei stets im Vordergrund.

Außerdem stehen die Floristen und Gärtner für die weitere
Grabpflege und Gestaltung des Grabschmucks zur Ver-
fügung. Art und Umfang der Leistungen bestimmen Sie
ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen – die Floristen
und Gärtner garantieren Ihnen ein gepflegtes Grab für
einen langen Zeitraum.

Telefon 0271 /75245 · Handy 0160/4434202

Gärtnerei Hartmann
• Grabpflege

und -anlage auf allen Friedhöfen
im ganzen Siegerland
Es werden keine Mehrkosten auf
den Außenfriedhöfen berechnet.

• Gartenpflege und -anlage
im ganzen Siegerland

• Rasenmähen • Heckenschnitt
• Baumschnitt und -fällarbeiten usw.

Geisweider Friedhof – Reihengräber
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Fludersbach 76 –78 · 57074 Siegen · Telefon 0271/232320 · www.loos-naturstein.de

LOOS
Der Name für gute

GRABMALE
NATURSTEINWERK GmbH

Der Friedhofsgärtner mit Qualitätszeichen für das ganze Siegerland

               
         

                

Filiale Lindenberg, Frankfurter Straße 170, 57074 Siegen, Telefon 0271/51979

Hermelsbacher Weg 117 · 57072 Siegen
Telefon 0271/53664 · E-Mail: ms@markus-susan.de
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Versicherungen, Vereine, Banken informieren

W
eiterhin ist die zuständige Krankenversiche-

rung unter Vorlage der vom Standesamt aus-
gestellten gebührenfreien Sterbeurkunde zu 

informieren.

Andere Versicherungen

Erhielt der Verstorbene eine Kriegsrente oder die Verstorbe-
ne eine Kriegswitwenrente, ist umgehend eine Anzeige
beim zuständigen Versorgungsamt erforderlich. In be-
stimmten Fällen ist auch die private Unfallversicherung,
eine Privat-Sterbekasse oder bei einer bestehenden Lebens-
versicherung die zuständige Versicherung vom Todesfall zu
informieren. 

Daneben sind auch andere abgeschlossene Versicherungen
wie z. B. die Privathaftpflicht-, Rechtsschutz-, Hausrat-,
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung vom Todesfall zu

unterrichten, damit ggf. für den die Nachfolge antretenden
Versicherungsnehmer der Versicherungsschutz weiterhin
aufrechterhalten werden kann.

Mitgliedschaften

War der Verstorbene Mitglied in einem Verein, einer Partei
oder in einem Berufsverband, so ist auch dorthin der Tod
mitzuteilen. Falls der Ehepartner an einer Fortsetzung der
Mitgliedschaft interessiert ist, was in der Regel sinnvoll
erscheint, um bestehende Kontakte aufrechtzuerhalten, soll-
te dies ebenfalls mitgeteilt werden. War der Verstorbene
aktives Mitglied, sollte die Vereins- bzw. Verbandsleitung
rechtzeitig vom Tod ihres Mitglieds informiert werden, da
üblicherweise eine Abordnung an der Bestattung teilneh-
men möchte und – bei besonders verdienstvoller Tätigkeit –
eine Trauerrede gehalten wird.

Hermelsbacher Friedhof – kleines Rondell
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Versicherungen, Vereine, Banken informieren

Sonstige Erledigungen

Banken, Sparkassen oder Postscheckamt, bei denen der
Verstorbene ein Konto hatte, sind ebenfalls zu verständi-
gen. Sofern keine Kontovollmacht durch einen Angehöri-
gen bestand, sind Zahlungsanweisungen nur dann möglich,
wenn der Betreffende einen Erbschein des zuständigen
Notariats vorlegt. In der Praxis jedoch begleichen die meis-
ten Banken die anfallenden Beerdigungskosten zu Lasten
des Kontos des Verstorbenen, sofern die Auslagen durch
Originalrechnungen nachgewiesen werden.

Weiterhin ist zu prüfen, ob Änderungs- oder Kündigungs-
mitteilungen an den Wohnungsvermieter sowie für den
Bezug von Strom, Gas, Wasser oder sonstige Verpflichtun-
gen des Verstorbenen (Zeitungsabonnement, Buch- oder
Zeitschriftenclub usw.) erforderlich sind.



34

Nachlassregelung

E
s empfiehlt sich, zu Lebzeiten seine Angelegenhei-

ten rechtzeitig und umsichtig zu ordnen. Dies sollte
insbesondere dann geschehen, wenn man als Ein-

zelperson lebt und kinderlos ist oder unverheiratet mit
einem Partner zusammenlebt.

Insbesondere Alleinstehenden ist zu raten, Namen und
Anschriften von zu benachrichtigenden Verwandten und
Bekannten sowie andere wichtige Informationen an leicht
auffindbaren Stellen in der Wohnung zu hinterlegen.

Ein notariell beurkundetes Testament ist insbesondere in
den Fällen ratsam, in denen der Verstorbene Grundbesitz
oder nicht nur geringfügiges Vermögen hinterlässt. Damit

ist sichergestellt, dass der Nachlass auch demjenigen
zukommt, den der Erblasser zu Lebzeiten begünstigen woll-
te. Ist ein Testament nicht vorhanden, gilt die gesetzliche
Erbfolge. Danach gilt grundsätzlich, dass der Verstorbene
von seinem Ehegatten und seinen Kindern jeweils zur Hälf-
te beerbt wird, sofern die Ehegatten im gesetzlichen Güter-
stand lebten (Zugewinngemeinschaft). 

Bevor aber hier vielleicht die falschen Weichen gestellt wer-
den, empfiehlt sich der Gang zu einem Notar. Wird im
Nachlass ein handgeschriebenes Testament mit Datum und
Unterschrift des Erblassers gefunden, ist dies umgehend
von den Angehörigen dem zuständigen Notariat auszuhän-
digen.

Hermelsbacher Friedhof – Wahlgräber am Rondell
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Kontaktadressen für Selbsthilfegruppen

E
in Ratgeber für den Trauer- und Bestattungsfall 
wäre nicht vollständig, wenn er nicht Kontakt-

adressen für Selbsthilfegruppen im Trauerfall ent-
halten würde.
Die nachstehenden Adressen sollen Ihnen im Bedarfsfall
helfen, Kontakte zu knüpfen, Hilfe in Anspruch zu nehmen
oder andere Betroffene kennen zu lernen, mit denen Sie in
einen Dialog treten können.

KISS – Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegrup-

pen des Kirchenkreises Siegen, auch: Koordinationsstelle
für Selbsthilfegruppen, Friedrichstraße 23, 57072 Siegen,
Telefon 0271/5003102

Ehe-, Familien- und Lebensberatung der evangelischen Kir-
che, Burgstraße 23, 57072 Siegen, Telefon 0271/2502850

Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der
katholischen Kirche, Obergraben 27, 57072 Siegen, Telefon
0271/57617

Gilbergfriedhof – Allee mit Säuleneichen
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Vorsorgemöglichkeiten

D
ie gesetzliche Krankenversicherung zahlt seit 

1. Januar 2004 kein Sterbegeld mehr aus, weil die
Leistung nicht mehr zu den Aufgaben einer gesetz-

lichen Krankenversicherung gehört. Umso mehr ist es erforder-
lich, dass möglichst frühzeitig über die Gesamtkosten einer wür-
digen Bestattung nachgedacht wird. Der Betrag hierfür kann
schnell die Grenze von 5000 Euro überschreiten. Es gibt mittler-
weile vielfältige Möglichkeiten, noch zu Lebzeiten die Finanzie-
rung einer Bestattung zu sichern. Hierbei bieten auch private Ver-
sicherungen Vorsorgemöglichkeiten an, die eine Finanzierung der
Bestattungskosten über einen längeren Zeitraum zulassen. Allen
Beteiligten kann nur empfohlen werden, sich frühzeitig mit die-
sen finanziellen Auswirkungen auseinander zu setzen, um finan-
zielle Risiken der Betroffenen bzw. Hinterbliebenen zu vermeiden.

Geisweider Friedhof – Rasengräber

Stockfriedhof – älteres Grabfeld



Wir wissen, 

dass es für die Hinterbliebenen gut ist, 

wenn sie sich für den Abschied Zeit nehmen.

Ein solcher Abschied gibt Kraft – eine Kraft,

die ihnen hilft, 

die Trauerzeit zu bewältigen.

Trauer tut weh.

Aber sie heilt auch die Wunden, 

die durch den Verlust eines Menschen 

entstanden sind.
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Das Krematorium Dortmund befindet sich auf dem Hauptfriedhof der Stadt Dortmund. Es ist eingebunden
in das anspruchsvolle Leistungsangebot der städtischen Friedhöfe. Dank jahrzehntelanger Erfahrungen und
genauer Kenntnis der Kundenwünsche wird die Feuerbestattung nicht nur gewissenhaft, sondern auch kosten-
bewusst durchgeführt.

Das

Krematorium
Dortmund

Unser Service:

• 24-Stunden-Annahme (7 Tage in der Woche)

• Umfangreiche Aufbewahrungs- und Kühlmöglichkeiten

• Hilfestellung bei der Anlieferung

• Erledigung aller Formalitäten mit der Rechtsmedizin

• Schneller Service – Wartezeit in der Regel nicht länger als drei Tage

• Schneller Urnenversand oder jederzeit Mitnahme nach Absprache

• Betreuung durch engagierte und erfahrene Mitarbeiter

• Erweiterbare Drei-Ofen-Anlage nach den neuesten Umweltrichtlinien

• Betrieb der Anlage nach Bedarf ein- bis dreischichtig

So erreichen Sie uns: von der A 45 auf der B 54 auf die B 1 /A 40 (Richtung Unna), dann Abfahrt „Hauptfriedhof“

Anschrift:

Am Gottesacker 25
44143 Dortmund
Telefon 0231/562092-0
Telefax 0231/56209250/-65

E-Mail: friedhoefe@dortmund.de

friedhöfe
dortmund


